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Einleitung

Am 1. September 2013 trat das novellierte Außenwirtschaftsgesetz (AWG) 
in Kraft. Neben der Vereinfachung und übersichtlicheren Gestaltung des in 
den letzten Jahren durch zahlreiche Verweisungen und obsolet gewordene 
Regelungen verkomplizierten Außenwirtschaftsrechts und der Aufhebung 
deutscher Sondervorschriften, die deutsche Exporteure gegenüber ihren euro-
päischen Konkurrenten benachteiligten1, stand in inhaltlicher Hinsicht die 
Neustrukturierung der Straf- und Bußgeldvorschriften im Zentrum der Ände-
rungen2. Dabei zog insbesondere eine neu eingefügte Regelung, welche die 
Möglichkeit einer „Selbstanzeige“ vorsieht, die Aufmerksamkeit vieler in der 
Praxis tätiger Rechtsberater auf sich: § 22 Abs. 4 AWG. Nach dieser Vor-
schrift unterbleibt die Verfolgung bestimmter fahrlässig begangener Ord-
nungswidrigkeiten nach Außenwirtschaftsrecht, wenn diese durch Eigenkon-
trolle aufgedeckt, der zuständigen Behörde freiwillig angezeigt und Maßnah-
men zur künftigen Verhinderung gleicher Verstöße getroffen werden. Es 
drängt sich die Frage auf, warum sich der Gesetzgeber, insbesondere vor 
dem Hintergrund der immer wieder laut werdenden Forderung nach einer 
Zurückdrängung der oft als Ausnahmeregelung wahrgenommenen und kriti-
sierten Selbstanzeige im Steuerstrafrecht3, im Bereich des Außenwirtschafts-
rechts für bestimmte Ordnungswidrigkeiten gerade für die Einführung der 
Möglichkeit einer „Selbstanzeige“ entschieden hat.

Im Bereich des Ordnungswidrigkeitenrechts finden sich nämlich neben der 
relativ neuen Regelung des § 22 Abs. 4 AWG nur wenige weitere Vorschrif-
ten zu selbstanzeigenden Verhaltensweisen. Als verlängerter Arm der steuer-
strafrechtlichen Selbstanzeige nach § 371 AO sieht zum einen der ihr grund-
sätzlich nachgebildete, jedoch täterfreundlichere § 378 Abs. 3 AO im Steuer-
ordnungswidrigkeitenrecht auch für leichtfertige Steuerverkürzungen die 
Möglichkeit einer Selbstanzeige vor. Die Thematik von Selbstanzeigen 
spielt – allerdings unter einer anderen Bezeichnung – ansonsten nur noch im 
Kartellrecht eine Rolle. Dort haben die sogenannten Bonusregelungen Ein-

1 BT-Drs. 17 / 11127, S. 1, 19; BT-Drs. 17 / 12101, S. 1; zur Benachteiligung deut-
scher Exporteure bzw. Abschaffung benachteiligender deutscher Sondervorschriften 
vgl. Oehmichen, NZWiSt 2013, 339 (340) beziehungsweise Niestedt / Trennt, BB 
2013, 2115 (2115 f.).

2 BT-Drs. 17 / 11127, S. 1, 19; Prieß / Arend, AW-Prax 2013, 71 (71).
3 Hierzu später unter 1. Teil, C. I.
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gang in die Verwaltungspraxis der Kartellämter gefunden, wenn auch nicht in 
gesetzlicher Form4. Nach diesen auch als „Kronzeugenregelungen“ bezeich-
neten Vorschriften können an einem Kartell beteiligte Teilnehmer des Wirt-
schaftsverkehrs bei der Anzeige eines Kartells die Befreiung von einem 
Bußgeld oder zumindest eine Reduktion desselben erlangen. Außerhalb die-
ser drei Regelungen können bei der Bestimmung und Festlegung an sich 
einschlägiger Sanktionen im Ordnungswidrigkeitenrecht „Selbstbezichtigun-
gen“ allenfalls über § 47 OWiG Berücksichtigung finden.

Die genannten Regelungen betreffen zwar „nur“ Ordnungswidrigkeiten. 
Diese können indes über § 30 Abs. 1 und 4 OWiG vor allem für Unterneh-
men beträchtliche Geldbußen und hohe Rechtsberatungskosten zur Folge 
haben. Die von der Bonusregelung betroffenen Kartellordnungswidrigkeiten 
können gemäß § 81 Abs. 4 GWB mit einer Geldbuße von bis zu € 1.000.000 
geahndet werden, wobei gegen ein Unternehmen oder eine Unternehmens-
vereinigung auch eine höhere Geldbuße verhängt werden kann; bei den von 
§ 22 Abs. 4 AWG umfassten Ordnungswidrigkeiten sind gemäß § 19 Abs. 6 
AWG i. V. m. § 17 Abs. 2 OWiG je nach begangenem Verstoß Bußgelder in 
Höhe von bis zu € 250.000 beziehungsweise € 15.000 möglich; und für die 
erwähnten Steuerverkürzungen kommen gemäß § 378 Abs. 2 AO immerhin 
Bußgelder von bis zu € 50.000 in Betracht. Durch eine nach § 30 Abs. 3 
i. V. m. § 17 Abs. 4 OWiG beziehungsweise § 81 Abs. 5 GWB i. V. m. § 17 
Abs. 4 OWiG zusätzlich mögliche Abschöpfung des aus der Tat erlangten 
wirtschaftlichen Vorteils können die finanziellen Folgen noch ein weitaus 
größeres Ausmaß erreichen. Bußgeldbefreiende Selbstanzeigemöglichkeiten 
auch für den Bereich der Wirtschaftsordnungswidrigkeiten sind somit für die 
Bemessung einer an sich einschlägigen Geldbuße gerade aus Unternehmens-
sicht von großer Relevanz. Sie erweitern die Handlungs- und Verteidigungs-
möglichkeiten für Unternehmen und Einzelpersonen bei fehlerhaftem Verhal-
ten.

Hierher rührt daher wohl auch ein Vorschlag des Bundesverbandes der 
Unternehmensjuristen vom April 2014 eine allgemeine Selbstanzeige für 
Ordnungswidrigkeiten juristischer Personen und Personenvereinigungen 
einzuführen5. Wie in diesem erörtert, ist der Weg einer „Selbstdenunzie-
rung“ gegen Sanktionsminderung wegen begangener Rechtsverstöße durch 
Unternehmen darüber hinaus insbesondere in den anglo-amerikanischen 

4 Dazu später unter 2. Teil, B. I. 2.
5 Gesetzgebungsvorschlag für eine Änderung der §§ 30, 130 des Ordnungswidrig-

keitengesetzes (OWiG) vom April 2014 (Gesetzsgebungsvorschlag des BUJ zu §§ 30, 
130 OWiG), abrufbar unter: http: /  / www.buj.net / resources / Server / BUJ-Stellungnah 
men / BUJ_Gesetzgebungsvorschlag_OWiG.pdf (zuletzt abgerufen am 18.06.2017), 
dazu unter 3. Teil, B. II. 5.
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Staaten und auf internationaler Ebene bereits seit längerer Zeit selbstver-
ständlich6.

Ob aufgrund der bestehenden Regelungen zu Selbstanzeigen im (Wirt-
schafts-)Ordnungswidrigkeitenrecht auch im deutschen Recht bereits eine 
Grundlage für solch ein Verständnis und eine allgemeine Selbstanzeigevor-
schrift dergestalt besteht, dass sich die Regelungen zusammenführen und in 
ein etwaig bestehendes System einbetten lassen, könnte auch mithilfe der 
Betrachtung ihrer Vorbildnormen tätiger Reue aus dem Strafrecht zu beant-
worten sein.

So existiert neben der allgemein recht bekannten, aber auch sehr umstrit-
tenen Selbstanzeige des Steuerrechts nach § 371 AO zumindest im Bereich 
des Strafrechts eine ganze Reihe von Normen zur Berücksichtigung täter-
lichen Nachtatverhaltens, das den eingeleiteten Rechtsbruch umzukehren 
sucht und hierdurch Anlass zu einer Verringerung der an sich verwirkten 
Sanktion geben soll. Hierzu gehören etwa der strafbefreiende Rücktritt vom 
Versuch, zahlreiche als Tätige Reue bezeichnete Einzelvorschriften, wie etwa 
§§ 83a, 129 Abs. 6, 142 Abs. 4, 149 Abs. 2 und Abs. 3, 264a Abs. 3, 265b 
Abs. 2 und 306e StGB, sogenannte Kronzeugenregelungen wie § 31 BtMG 
oder § 46b StGB oder prozessual geprägte Vorschriften wie § 153e StPO 
oder § 46 Abs. 2 S. 2 StGB, die allesamt das Konzept tätiger Reue7 beinhal-
ten. Es bietet sich an, diese bereits länger existierenden, in der Rechtspraxis 
hinsichtlich ihrer Anwendung teils bekannten Vorschriften zur Beantwortung 
von Fragen in Bezug auf die Selbstanzeigen des Ordnungswidrigkeitenrechts 
heranzuziehen.

I. Klarstellende Begriffsbestimmungen

Der Begriff der Selbstanzeige wird zumeist und fast ausschließlich mit der 
steuerstrafrechtlichen Selbstanzeige des § 371 AO assoziiert. Allerdings exis-
tieren zum einen im Straf- und Nebenstrafrecht noch weitere Vorschriften, 
die als Selbstanzeige bezeichnet werden oder die nach hiesigem Verständnis 
typischen Merkmale einer Selbstanzeigeregelung aufweisen. Außerdem ist 
der Begriff der Selbstanzeige, wie er im Steuerrecht verwendet wird, schon 
an sich umstritten und wird teilweise als den materiellen Gehalt der Vor-
schrift nur unvollständig umfassend und missverständlich kritisiert8. Denn 
§ 371 AO verlange in der Regel zusätzlich eine fristgerechte Nachzahlung 

6 Vgl. S. 5 des Gesetzgebungsvorschlags des BUJ zu §§ 30, 130 OWiG; beispiel-
haft hierzu auch § 167 des österreichischen StGB.

7 Zur genaueren Beschreibung des verwendeten Begriffs siehe sogleich unter I.
8 Schauf, in: Kohlmann, § 371 AO Rn. 2; Kohler, in: MK, § 371 AO Rn. 6.


